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Hygiene- und Infektionsschutzplan der FWF: 

 Mitglieder mit Krankheitssymptomen die auf einen Infekt – gleich welcher Art – 
hinweisen, dürfen weder das Bootshaus noch die Freigelände des Vereins betreten.  
 

 Beim Betreten des Bootshauses bitte Hände desinfizieren. Desinfektionsmittel stehen 
an den Türen bereit. 
 

 In allen Bereichen des Bootshauses sowie auf dem gesamten Vereinsgelände ist der 
Mindestabstand von 1,50 m gemäß aktueller Coronaschutzverordnung einzuhalten. 
Ausnahmen gelten nur für die in der Verordnung genannten Personengruppen. 
 

 Toiletten 
Nur einzeln betreten 
 

 Umkleiden: 
Nur einzeln benutzen 

Flächen, mit denen man Kontakt gehabt hat,  vor jedem Verlassen des Raumes 
desinfizieren (z.B. Bank) 

 

 Duschen 
einzeln benutzen 

nur mit geeigneten Duschsandalen, keineswegs barfuß oder mit Straßenschuhen 
betreten 

vor Verlassen des Raumes alle Kontaktflächen mit bereitgestelltem 
Desinfektionsmittel desinfizieren, wie z.B. Wasserhähne und Bank.  

bitte keine Sachen hängen oder liegen lassen, da diese dann von uns entsorgt werden 
müssen. 
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Vereinsfahrten sind unter folgenden Auflagen wieder gestattet: 

 Im Vereinsbus tragen alle Mitfahrer Mund Nasen Schutz. Davon ausgenommen ist 
lediglich der Fahrer 

 Fahrgemeinschaften dürfen während einer Veranstaltung nicht geändert werden und 
die Kontaktdaten der Teilnehmer sind entsprechend der Fahrzeugeinteilung zu 
dokumentieren. Die entsprechenden Aufstellungen sind unmittelbar nach erfolgter 
Fahrt im Vereinsbriefkasten zu deponieren 

 Vereinsboote,-paddel, -schwimmwesten und –spritzdecken sind nach Gebrauch mit 
Tensid haltiger Lösung zu reinigen 

 Alle Fahrtenleiter haben bei der Planung und Durchführung der Fahrten und 
Veranstaltungen auf die Einhaltung der geltende Coronaschutzverordnung zu achten. 


